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Der Befund ist ebenso schlicht wie verstörend: Seevögel sollten „nicht in so großer Zahl
gefunden werden“. Hinter dieser drastischen Formulierung verbirgt sich weit mehr als bloße
Betroffenheit über verendete Tiere an Frankreichs Küsten. Es geht um einen grundlegenden
Vorwurf gegen den Staat – und um die Frage, ob Umweltrecht in der Praxis durchgesetzt
wird. Am 21. April 2026 haben die Organisationen ClientEarth, Sea Shepherd France und
Défense des Milieux Aquatiques Klage beim Conseil d’État eingereicht. Ihr Vorwurf:
Frankreich verletze seine Verpflichtung, Seevögel wirksam vor den Folgen der Fischerei zu
schützen.

Zwei Ebenen eines Problems

Die politische Brisanz des Falls liegt in der Verbindung zweier Ebenen, die in der öffentlichen
Wahrnehmung oft getrennt erscheinen. Sichtbar sind die Bilder von geschwächten oder toten
Vögeln an den Stränden, insbesondere entlang der Atlantikküste. Diese Momentaufnahmen
erzeugen Aufmerksamkeit, bleiben jedoch symptomatisch.

Die eigentliche Dynamik spielt sich weit draußen auf See ab. Dort geraten Seevögel als
sogenannter Beifang in Netze, Langleinen oder Schleppgeräte. Viele verenden unbemerkt,
ihre Kadaver sinken oder werden nicht an Land gespült. Genau hier setzen die Kläger an: Sie
argumentieren, dass das tatsächliche Ausmaß dieser Verluste systematisch unterschätzt wird
– nicht zuletzt, weil es an verlässlicher Datenerhebung mangelt.

Diese Unterscheidung ist zentral. Während Strandfunde medial sichtbar sind, bleibt die
strukturelle Ursache – die industrielle Fischerei und ihre Nebenwirkungen – weitgehend im
Verborgenen.

Frankreich im europäischen Vergleich

Nach Angaben der klagenden Organisationen zählt Frankreich zu den europäischen Ländern
mit besonders hohen Beifangzahlen bei Seevögeln. Schätzungen sprechen von mehreren
zehntausend getöteten Tieren jährlich; eine häufig zitierte Zahl liegt bei rund 34.000
Individuen pro Jahr. Betroffen sind unter anderem Arten wie der Balearensturmtaucher, der
Basstölpel oder die Trottellumme – teils ohnehin bereits unter Druck durch schwindende
Nahrungsgrundlagen und klimatische Veränderungen.

Die Kritik richtet sich weniger gegen die Existenz von Fischerei als solche, sondern gegen die
aus Sicht der NGOs unzureichende Regulierung. Konkret bemängeln sie:
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lückenhafte Datenerhebung auf Fischereifahrzeugen
unzureichende elektronische Überwachungssysteme
fehlende oder nicht verpflichtende technische Schutzmaßnahmen
mangelhafte Durchsetzung bestehender Vorschriften

Damit wird ein strukturelles Defizit adressiert: das Auseinanderklaffen von regulatorischem
Anspruch und operativer Realität.

Der juristische Hebel: EU-Recht als Maßstab

Die Klage ist Teil eines größeren Trends in der europäischen Umweltpolitik: der strategischen
Nutzung von Gerichten, um staatliches Handeln einzufordern. Die Organisationen berufen
sich dabei auf zentrale Instrumente des EU-Naturschutzrechts, insbesondere die
Vogelschutzrichtlinie und die Habitatrichtlinie. Diese verpflichten die Mitgliedstaaten,
gefährdete Arten zu schützen und schädliche Einflüsse – dazu zählt auch Beifang – zu
minimieren.

Darüber hinaus existieren technische Vorschriften im Rahmen der Gemeinsamen
Fischereipolitik, die spezifische Maßnahmen zur Reduktion von Beifang vorsehen. Die Kläger
argumentieren, dass Frankreich diese Vorgaben nicht konsequent umsetzt.

Das Verfahren vor dem Conseil d’État ist somit mehr als ein symbolischer Akt. Es zielt darauf
ab, konkrete administrative Maßnahmen zu erzwingen – etwa strengere Kontrollen,
verpflichtende technische Anpassungen oder erweiterte Schutzgebiete.

Ein vertrautes Muster der Umweltpolitik

Der Fall fügt sich in ein bekanntes Muster der französischen Umweltpolitik ein. In den
vergangenen Jahren haben NGOs wiederholt den Rechtsweg genutzt, um staatliche
Untätigkeit anzuprangern – etwa in der Klimapolitik oder beim Luftschutz. Der Ablauf ist oft
ähnlich: zunächst formelle Abmahnung, dann Klage.

Bereits Ende 2025 hatten dieselben Organisationen die Behörden auf ihre Versäumnisse
hingewiesen. Die nun eingereichte Klage stellt die Eskalation dieses Prozesses dar. Sie
signalisiert zugleich, dass zivilgesellschaftliche Akteure zunehmend bereit sind, politische
Konflikte juristisch auszutragen.
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Naturereignis oder menschengemachte Krise?

Besonders interessant ist die Abgrenzung, die die Kläger vornehmen. In den vergangenen
Monaten wurden ungewöhnlich viele tote Seevögel an Frankreichs Atlantikküste angespült.
Ursachen dafür sind vielfältig: Winterstürme, Nahrungsmangel, Erschöpfung.

Doch genau hier setzen die NGOs an. Sie argumentieren, dass natürliche Stressfaktoren und
menschengemachte Einflüsse nicht miteinander vermischt werden dürfen. Im Gegenteil:
Wenn Populationen bereits durch klimatische Veränderungen unter Druck stehen, gewinnt
jeder zusätzliche, vermeidbare Verlust an Gewicht.

Diese Argumentation ist sowohl ökologisch als auch politisch relevant. Sie verschiebt den
Fokus von kurzfristigen Ereignissen hin zu langfristigen Belastungen und deren kumulativer
Wirkung.

Ein strukturelles Problem der Meerespolitik

Aus analytischer Sicht offenbart der Fall ein grundlegendes Problem moderner Meerespolitik.
Die Nutzung der Ozeane – sei es durch Fischerei, Energiegewinnung oder Transport – erfolgt
in einem komplexen Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen und ökologischen
Grenzen.

Der Schutz von Seevögeln ist dabei nur ein Indikator für ein größeres Systemversagen. Es
geht um Fragen wie:

Wie umfassend ist die Datenerhebung in einem schwer zugänglichen Raum wie dem
offenen Meer?
Welche Rolle spielen technologische Lösungen wie Kamerasysteme oder GPS-Tracking?
Wie lassen sich wirtschaftliche Interessen mit Biodiversitätsschutz vereinbaren?
Und: Welche Verantwortung trägt der Staat bei der Durchsetzung bestehender Regeln?

Die Kläger behaupten nicht, dass Fischerei grundsätzlich illegitim sei. Ihr Vorwurf lautet
vielmehr, dass bekannte Risiken nicht mit der nötigen Konsequenz adressiert werden.
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Politischer Druck auf einen maritimen Staat

Für Frankreich ist der Vorwurf besonders heikel. Als Land mit der zweitgrößten
ausschließlichen Wirtschaftszone der Welt trägt es eine erhebliche Verantwortung für den
Schutz mariner Ökosysteme. Gleichzeitig ist die Fischerei – insbesondere in Küstenregionen –
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Die Klage zwingt die Regierung, diese Spannungen offenzulegen. Sie stellt eine unbequeme
Frage: Wenn das Problem bekannt ist, warum bleibt seine Erfassung lückenhaft und seine
Eindämmung unzureichend?

Damit wird der Fall zu einem Lackmustest für die Glaubwürdigkeit französischer
Umweltpolitik.

Die toten Vögel an den Stränden sind in diesem Kontext mehr als ein symbolisches Bild. Sie
verweisen auf eine strukturelle Lücke zwischen normativem Anspruch und praktischer
Umsetzung. Frankreich verfügt über ein umfangreiches Regelwerk zum Schutz der
Biodiversität. Doch solange dessen Durchsetzung unvollständig bleibt, wird das Sterben im
Meer weitergehen – oft unsichtbar, aber mit realen Folgen für fragile Ökosysteme.
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